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Regierungsratsbeschluss vom 03. November 2015  

 

 

Anzug René Brigger betreffend Anpassung des kantonalen Richtplanes nach 
RPG-Revision  P145688 
 

 
 

 
 
 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug René Brig-
ger abzuschreiben. 

 
 
 
Begründung 
Der Kanton Basel-Stadt hat 2009 seinen gesamtrevidierten kantonalen 
Richtplan erlassen. Zum Thema Wohnraumangebot legte der Regierungsrat 
fest, dass mehr Raum für Einwohnerinnen und Einwohner zu schaffen ist. 
Die Wahrung und Steigerung der Wohnqualität ist im kantonalen Richtplan 
und in dessen „Anpassung 2012“ zentral.  
Im September 2013 hat die Stimmbevölkerung den Gegenvorschlag zur Initi-
ative „Bezahlbares und sicheres Wohnen für alle!“ mit dem jetzt geltenden 
Wohnraumfördergesetz angenommen. Dieses Gesetz bezweckt den Erhalt 
und die Schaffung von vielfältigem, unterschiedlichen Ansprüchen genügen-
dem und insbesondere familiengerechtem Wohnraum. Darüber hinaus ver-
fügt der Kanton mit der Wohnraumförderungsverordnung (WRFV) und der 
Verordnung über den Abbruch und die Zweckentfremdung von Wohnraum 
(VAZW) über umfangreiche, griffige wohnungspolitische Instrumentarien zum 
Erhalt und zur Förderung von Wohnraum für verschiedenste Ansprüche. 
Somit liegen dem Kanton Instrumente zur Wohnraumförderung vor, die auf-
grund ihrer Gesetzeskraft sogar weiter greifen als die vom Bund laut Leitfa-
den Richtplan geforderten behördenverbindlichen Aussagen in kantonalen 
Richtplänen. Der Bund hat den gesamtrevidierten Richtplan 2010 von Basel-
Stadt genehmigt und im Prüfungsbericht dessen wohnungspolitischen Mass-
nahmen begrüsst und hervorgehoben, dass Basel-Stadt den Bereich Sied-
lung vorbildlich behandelt. Die Genehmigung des Bundes zur „Anpassung 
2012“ vom 29. April 2015 stellt eine Genehmigung nach neuem RPG dar. 
Demnach müssen im kantonalen Richtplan Basel-Stadt keine weitergehen-
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den Aussagen zu preisgünstigem, familienfreundlichen und altersgerechtem 
Wohnraum getroffen werden.  
 

                                                                                            
 


